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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

19.10.2011 

Geschäftszahl 

2008/08/0107 

Rechtssatz 

Der Berücksichtigung des Einkommens des Lebensgefährten bei Beurteilung der Notlage liegt offenkundig die 
Annahme zu Grunde, dass dieser wegen der Lebens- (Wohn-)Gemeinschaft auch zum gemeinsamen 
Wirtschaften zumindest zum Teil (etwa durch Mitfinanzierung der Miete oder der Ernährung) beiträgt. 
Gemeinsames Wohnen allein begründet noch keine Lebensgemeinschaft (Hinweis: E 18. November 2009, 
2007/08/0213). 


